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RIMETSHOFE

Die Beerdigung VO  H Andersgläubigen auf kontessionellen
Friedhöfen
d!-'l! kürzlich ereignete C-.“l!i‘l Öösterreichischen Pfarre der laß auf dem
katholisch-konfessionellen Friedhof dieser Pfarre ohne Wissen des Pfarrers die Beerdi-
zung eınes Andersgläubigen eıinen nichtkatholischen Geistlichen vo:  MmMenN
wurde. Der Fall 6c@1 hier ZUIM MUNeEN, den Osterreich geltenden Bestim-
HIUNgEN hinsichtlich des Begräbnisses auf konfessionellen Friedhöfen nachzugehen.
Zunächst ist auf des konfessionellen Friedhofs sich einzugehen. ]
Friedhof ıst dann konfessionell anzusehen, Eigentum eıner Kirche oder
Religionsgesellschaft oder einer  +{ juristischer Person konstituierter Einrichtungen
(insbesondere der Pfarren) c+eht Liegt solches Eigentum nicht oder nicht mehr OT,
oder cind die Eigentumsverhältnisse ungeklärt, dann ist eın Friedhof im Zweifel dann

konfessioneller Friedhof anzusehen, JerImn er nachweislich Von eiıner kirchlichen
oder religionsgesellschaftlichen Institu:  tion oder konfessioneller Widmung oder aber
zu eiıner Zeit errichtet wurde, der das Beerdigungswesen allgemein noch Sache der
Kirchen oder Religionsgesellschaften W ist, oder WeNnn Banz oder teilweise
un eine Kirche herum angelegt wurde!
Die konfessionellen Friedhöfe fallen grundsätzlich ıunter die Selbstverwaltung der
jeweiligen Kirche oder Religionsgesellschaft, Das bedeutet auch, laß die Kirche (Reli-
gionsgesellschaft) darüber entscheiden hat, auf esem Friedhof beerdigt
und Ver cht. Wie noch zeigen seın wird, wird dieses echt der en (Religions-
gesellschaften) einer eihe VvVon Fällen durchbrochen. Bevor auf diese Frage des
näheren eingegangen wird, Gce1 auf nachstehende Unterscheidung verwiesen:

Die Beerdigung auf konfessionellen Friedhöfen da S1'
2. die religiöse Beerdigung fremde Religionsdiener.

1 £. Gampl, ÖOsterreichisches Staats.  enrecht, Wien 1971%1, Hier finden sich a1ıch
die inweise auf e einschlägigen Entscheidungen des Österreichischen Verwaltungs-
gerichtshofes.
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BRUNO PRIMETSHOFER 

Die Beerdigung von Andersgläubigen auf konfessionellen 
Friedhöfen 

Erst kürzlich ereignete sich in einer österreidüschen Pfarre der Fall, daß auf dem 
katholisch-konfessionellen Friedhof dieser Pfarre ohne Wissen des Pfarrers die Beerdi­
gung eines Andersgläubigen durch einen nichtkatholischen Geistlichen vorgenommen 
wurde. Der Fall sei hier zum Anlaß genommen, den in Österreich geltenden Bestim­
mungen hinsichtlich des Begräbnisses auf konfessionellen Friedhöfen nachzugehen. 
Zunächst ist auf den Begriff des konfessionellen Friedhofs an sich einzugehen. Ein 
Friedhof ist dann als konfessionell anzusehen, wenn er im Eigentum einer Kirche oder 
Religionsgesellschaft oder einer ihrer als juristisc:her Person konstituierter Einrichtungen 
(insbesondere der Pfarren) steht. Liegt solches Eigentum nicht oder nicht mehr vor, 
oder sind die Eigentumsverhältnisse ungeklärt, dann ist ein Friedhof im Zweifel dann 
als konfessioneller Friedhof anzusehen, wenn er nachweislich von einer kirchlichen 
oder religionsgesellschaftlichen Institution oder mit konfessioneller Widmung oder aber 
zu einer Zeit errichtet wurde, in der das Beerdigungswesen allgemein noch Same der 
Kirchen oder Religionsgesellschaften gewesen ist, oder wenn er ganz oder teilweise 
um eine I<irc:he herum angelegt wurde1• 

Die konfessionellen Friedhöfe fallen grundsätzlich unter die Selbstverwaltung der 
jeweiligen Kirche oder Religionsgesellschaft. Das bedeutet aucn, daß die Kircne (Reli-

~ gionsgesellschaft) darüber zu entscheiden hat, wer auf diesem Friedhof beerdigt wird 
und wer nicht. Wie noch zu zeigen sein wird, wird dieses Recht der Kirchen (Religions­
gesellschaften) in einer Reihe von Fällen durchbrocnen. Bevor auf diese Frage des 
näheren eingegangen wird, sei auf nachstehende Unterscheidung verwiesen: 
1. Die Beerdigung auf konfessionellen Friedhöfen an sich; 
2. die religiöse Beerdigung durch fremde Religionsdiener. 

1 1. Gampl, Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien 1971, 201 f. Hier finden sich auch 
die Hinweise auf die einschlägigen Entscheidungen des österreichischen Verwaltungs­
gerichtshofes. 
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orab ıst festzuhalten, das gegenständliche Problem hier ausschließlich nach den
Normen des Staatskirchenrechts behandelt wird, nach jenen staatlichen Normen,
die Csterreich Kirchen und Religionsgesellschaften bzw. deren Verhältnis
untereinander bestehen Etwa bestehendes ternes Kirchenrecht nNUur g Rande
berücksichtigt heser fast usschließliche Blick auf das staatliche Recht (Staatskirchen-
recht) rechtfertigt sich daher, weil Ja konkreten Einzelfall die rage Ent- y

scheidung steht, mıiıt welchen staatlichen Zwangsmitteln der katholische Pfarrer g
benenfalls . die Beerdigung Andersgläubiger auf dem katholisch-konfessionellen
Friedhof vorgehen kann
VAY des Gesetzes zı Regelung der interkonfessionellen Verhältnisse Vom

1868 trifft in bezug auf Begräbnisse folgende Regelung: „Keine
Religionsgemeinde kann der Leiche e1nes ihr nicht Angehörigen die anständige Be-
erdigung auf ihrem Friedhof verweigern:

Wenn e5 sich die esta  e einem Familiengrabe handelt, oderv
da, wWOo der Todestfalil einira) oder die Leiche gefunden ward, Umkreise der

Ortsgemeinde eın Genossen der irche oder Religionsgenossenschaft des Ver-
storbenen bestimmter Friedhof sich icht befindet.“
Dies bedeutet also, atıch einem Nichtkatholiken, gleichgültig ob dieser Angehöriger
einer anderen Konfession oder ohne religiöses Bekenntnis (0. L, ist, ıunte den
Gesetz genannten Voraussetzungen die Beerdigung ü sich auf dem katholischen
Friedhof nicht verweigert werden kann. die 1 Gesetz unter bzw. genannten
Voraussetzungen vorliegen, ist von zZu überprüfen.
Zu Bei der Beantwortung der zweiten rage iıst von dem zugunsten bzw. zZUu
Lasten der gesetzlich aAnerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften estehenden
Ausschließlichkeitsgrundsatz auszugehen. Dieser besagt nach des zıtierten
Gesetzes „Die Vorsteher, Diener oder Angehörigen PINeT Kirche oder Religions-
genossenschaft haben sich der von den berechtigten Personen nich!‘  r angesuchten Vor-

von Funktionen des Gottesdienstes und der Seelsorge den Angehörigen
einer anderen Kirche oder Religionsgenossenschaft Zu enthalten.”
Es ist also dem Religionsdiener eiıner gesetz. anerkannten Kirche (Religionsgesell-
schaft) verwehrt, Funktionen des Gottesdienstes und der Seelsorge (zu diesen zaählt
zweifellos der Begräbnisritus) den Angehörigen einer anderen irche (Religions-
gesellschaft) vorzunehmen, wenn 6X nicht von den berechtigten Personen ersucht
wird. Bezüglich der Verstorbenen können jene Personen un die Vornahme religiöser
Handlungen ersuchen, die über die der Beisetzung der Leiche zu verfügen haben?®,
Zu den berechtigten Personen zählen csicher die nächsten Anverwandten des Verstor-
enen. Wenn diese HNUun den D:  Hener einer £remden Kirche oder Religionsgesellschaft,

einer Kirche (Religionsgesellschaft), der der Verstorbene cht angehört hat, 24
die Vornahme der Beerdigung ersuchen, ist der emde Religionsdiener zweitfel-
los berechtigt, den Begräbnisritus vorzunehmen. D  Heser Begräbnisritus auch auf
dem konfessionellen Friedhof einer Kirche (Religionsgesellschaft), der der Verstorbene
cht angehört hat, bgehalten werden, soöfern Ur überhaupt die unter Abschnitt
genannten Voraussetzungen die Beerdigung des Verstorbenen sich vorliegen.
Zu der angeführten Gesetz 12) anständigen Beerdigung ist der
gesam Begräbnisritus z.1 zählen, wıie die liturgischen Vorschriften der betreffen-
den Kirche (Religionsgesellschaft) vorsehen?, wob: eilich beachten ist, der
fremde Religionsdiener nicht das Recht hat, die Bereitstellung vV«C ultusgeräten oder

des Glockengeläutes Kirche zu verlangen, auf eren die Beerdi-
S U voTrTgenNnO.  en

Da  D Höslinger, OJZ 1947,
3 VwGH-Erkenntnis Vom 2Z1, 5, 1915 bei Klecatsky-Weiler, Osterreichisches Staatskirchen-

recht, W  1en 1958, 9L,

Vorab ist festzuhalten, daß das gegenständliche Problem hier ausschlie.ßlidt nach den 
Normen des Staatskirchenrechts behandelt wird, d. h. nadt jenen staatlichen Normen, 
die in Österreich .Eür Kirchen und Religionsgesellschaften bzw. deren Verhältnis 
untereinander bestehen. Etwa bestehendes internes Kirchenrecht wild nur am Rande 
berücksichtigt. Dieser fast ausschließliche Blick auf das staatliche Recht (Staatskirchen­
recht) rechtfertigt sidt von daher, weil ja im konkreten Einzelfall die Frage zur Ent­
scheidung steht, mit welchen staatlichen Zwangsmitteln der katholisdte Pfarrer gege­
benenfalls gegen die Beerdigung Andersgläubiger auf dem katholisdt-konfessionellen 
Friedhof vorgehen kann. 
Zu 1.: Art. 12 des Gesetzes zur Regelung der interkonfessionellen Verhältnisse vom 
25. 5. 1868 (RGBl 49/1868) trifft in bezug auf Begräbnisse folgende Regelung: ,,Keine 
Religionsgemeinde kann der Leiche eines ihr nicht Angehörigen die anständige Be­
erdigung auf ihrem Friedhof verweigern: 
1. Wenn es sidt um die Bestattung in einem Familiengrabe handelt, oder wenn 
2. da, wo der Todesfall eintrat oder die Leiche gefunden ward, im Umkreise der 
Ortsgemeinde ein für Genossen der Kirche oder Religionsgenossenschaft des Ver­
storbenen bestimmter Friedhof sich nicht befindet." 
Dies bedeutet also, daß auch einem Nichtkatholiken, gleichgültig ob dieser Angehöriger 
einer anderen Konfession oder ohne religiöses Bekenntnis (o. r. B.) ist, unter den im 
Gesetz genannten Voraussetzungen die Beerdigung an sich auf dem katholischen 
Friedhof nicht verweigert werden kann. Ob die im Gesetz unter 1 bzw. 2 genannten 
Voraussetzungen vorliegen, ist von Fall zu Fall zu überprüfen. 
Zu 2.: Bei der Beantwortung der zweiten Frage ist von dem zugunsten bzw. zu 
Lasten der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften bestehenden 
Ausschlie.ßlichkeitsgrundsatz auszugehen. Dieser besagt nadt Art. 8 des zitierten 
Gesetzes: ,,Die Vorsteher, Diener oder Angehörigen einer Kirche oder Religions­
genossenschaft haben sidt der von den berechtigten Personen nicht angesuchten Vor­
nahme von Funktionen des Gottesdienstes und der Seelsorge an den Angehörigen 
einer anderen Kirdte oder Religionsgenossenschaft zu enthalten." 
Es ist also dem Religionsdiener einer gesetzlidt anerkannten Kirche (Religionsgesell­
schaft) verwehrt, Funktionen des Gottesdienstes und der Seelsorge (zu diesen zählt 
zweifellos der Begräbnisritus) an den Angehörigen einer anderen Kirdte (Religions­
gesellschaft) vorzunehmen, wenn er nidtt von den berechtigten Personen darum ersucht 
wird. Bezüglidt der Verstorbenen können jene Personen um die Vornahme religiöser 
Handlungen ersuchen, die über die Art der Beisetzung der Leiche zu verfügen haben2• 

Zu den berechtigten Personen zählen sicher die nädtsten Anverwandten des Verstor­
benen. Wenn diese nun den Diener einer fremden Kirche oder Religionsgesellschaft, 
d. h. einer Kirche (Religionsgesellschaft), der der Verstorbene nicht angehört hat, um 
die Vornahme der Beerdigung ersuchen, dann ist der fremde Religionsdiener zweifel­
los berechtigt, den Begräbnisritus vorzunehmen. Dieser Begräbnisritus kann auch auf 
dem konfessionellen Friedhof einer Kirche (Religionsgesellschaft), der der Verstorbene 
nidtt angehört hat, abgehalten werden, sofern nur überhaupt die unter Abschnitt 1 
genannten Voraussetzungen für die Beerdigung des Venstorbenen an sich vorliegen. 
Zu der im angeführten Gesetz (Art. 12) genannten anständigen Beerdigung ist der 
gesamte Begräbnisritus zu zählen, wie ihn die liturgischen Vorsdtriften der betreffen­
den Kirche (Religionsgesellschaft) vorsehen8, wobei freilidt zu beachten ist, daß der 
fremde Religionsdiener nicht das Recht hat, die Bereitstellung von Kultusgeräten oder 
gar des Glockengeläutes von jener Kirche zu verlangen, auf deren Friedhof die Beerdi­
gung vorgenommen wird. 

2 R. Höslinger, OJZ 1947, 338. 
a VwGH-Erkenntnis vom 21. 5. 1915 bei Klecatsky-Weiler, Österreichisches Staatskirchen­

recht, Wien 1958, 91, Anm. 5. 
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Es erhebt sich noch die Frage, ob Osterreich Rechtsnormen einzelner Kirchen
(Religionsgesellschaften) bestehen, denenzufolge die Beerdigung Andersgläubiger bzw.
aus der Kirche Ausgetretener nich  e übernommen wird, oder ob s diesbezügliche inter-
kontessionelle Abmachungen zwischen den einzelnen Kirchen (Religionsgesellschaften)
eibt Interkonfessionelle Anordnungen dieser csind Cisterreich icht bekannt
Nach einem. Runderlaß des Evangelischen Oberkirchenrates V 21 1953, 706/53
cind die Seelsorger der evangelischen Kirche und Osterreich angewiesen,
die Beerdigung von aus der Kirche Ausgetretenen nicht vorzunehmen. Wenn die
Beerdigung V den Hinterbliebenen erbeten WITN!  d, SO kann der betreffende Seelsorger
sich mitf Gebet und Wortverkündigung der Beerdigung beteiligen, darf aber ke  11n
Einsegnung vornehmen. Hiebei ist den gedacht, daß die Hinterbliebenen
Angehörige der evangelischen Kirche sind Sind die Hinterbliebenen hingegen atho-
lisch, SC ist nach dem zıtierten Runderlaß die Bitte um ıne Beerdigung seitens des
evangelischen Seelsorgers abzulehnen#.
AufFf eine ÄAnfrage die Kirchenleitung der altkatholischen Kirche Csterreichs wurde
mitgeteilt, daß ZWwWarTr die Beerdigung von der altkatholischen Kirche Ausgetretenen
nicht VOITSCHOÖHUNEN WIT!  d, aber gewohnheitsrechtlich die Beerdigung Andersgläubi-
ZETr bzw. anderen Kirchen Ausgetretener vo  UEL wird
Die genannte rage ist auch von untergeordneter Bedeutung, Denn selbst wenn iNnNner-
kirchliches Recht von der Art bestünde, die einzelnen Kirchen (Religionsgesell-
schaften) R5 ablehnen, die Beerdigung Andersgläubiger vorzunehmen, Ja celbst JC

diesbezügliche interkonfessionelle Abmachungen bestünden, könnten derartige
Rechtsnormen 1Ur eine sekundäre Bedeutung haben. Sobald nämlich eın Religions-
diener, wenngleich etwa 1m Gegensatz ZUIN ınternen Recht seiner Kirche bzw. 1
Gegensatz interkonfessionellen Abmachungen, die Beerdigung eines Andersgläubi-
E bzw. eines aus der Kirche Ausgetretenen auf einem remden Friedhof vornımmt,

kann nach staatlichem Recht micht daran gehindert werden. Denn die etwa
bestehenden kirchlichen Rechtsnormen bzw. interkonfessionellen Abmachungen stellen
zweifellos 1nNne von Art S5+rGG eıne „innere Angelegenheit“ einer gesetzlich
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft dar, die den Bereich der kirchlichen
Selbstverwaltung €S11t. aa Ingerenz 1st diesem Falle ausgeschlossen. Vor dem
staatlichen Recht WAarTrTe  4: das Unterlassen der Beerdigung eines Andersgläubigen auch
dann nicht erzwingbar, wen] die ornahme der Beerdigung gegecn innerkirchliches
Recht verstieße, sofern AIUFTE überhaupt die Beerdigung als solche nach Maßgabe der 1
staatlichen Recht g  Nn Voraussetzungen erfolgt® Wenn aber schon das staat-
iche Recht sich keine Erzwingbarkeit einer innerkirchlichen Rechtsnorm vorsieht,
dann kann weniger e1ne andere Kirche (Religionsgesellschaft) die Einhaltung
dieser Bestimmungen seitens der anderen Kirche mıit staatlichen Zwangsmitteln for-
dern.
Es ergibt sich also Wenn und insoweit die Voraussetzungen für die Beerdigung 1Nes
Andersgläubigen auf einem konfessionellen Friedhof nach Maßgabe des staatlichen
Rechts gegeben sind, kann auch eine durch den £remden Religionsdiener IM-
mMene religiöse Beerdigung innerhalb der beschriebenen Grenzen cht verhindert
werden.

Amtsblatt für die Evangelische Kirche AB und HB in Osterreich, Jg. 1959, Nr. 71; vglCJAKR 11/1960, 549
Nach Art. 12 des interkonfessionellen (‚esetzes 1868,

D 

Es erhebt sich noch die Frage, ob in Österreich Rechtsnormen einzelner Kirchen 
(Religionsgesellschaften) bestehen, denenzufolge die Beerdigung Andersgläubiger bzw. 
aus der Kirche Ausgetretener nicht übernommen wird, oder ob es diesbezügliche inter­
konfessionelle Abmachungen zwischen den einzelnen Kirchen (Religionsgesellschaften) 
gibt. Interkonfessionelle Anordnungen dieser Art sind in Österreich nicht bekannt. 
Nach einem Runderlaß des Evangelischen Oberkirchenrates vom 21. 4. 1953, 21 2796/53 
sind die Seelsorger der evangelischen Kirche AB und HB in Österreich. angewiesen, 
die Beerdigung von aus der Kirche Ausgetretenen nicht vorzunehmen. Wenn die 
Beerdigung von den Hinterbliebenen erbeten wird, so kann der betreffende Seelsorger 
sich mit Gebet und Wortverkündigung an der Beerdigung beteiligen, darf aber keine 
Einsegnung vornehmen. Hiebei ist an den Fall gedacht, daß die Hinterbliebenen 
Angehörige der evangelischen Kirche sind. Sind die Hinterbliebenen hingegen katho­
lisch, so ist nach dem zitierten Runderlaß die Bitte um eine Beerdigung seitens des 
evangelischen Seelsorgers abzulehnen4• 

Auf eine Anfrage an die Kirchenleitung der altkatholischen Kirche Österreichs wurde 
mitgeteilt, daß zwar die Beerdigung von aus der altkatholischen Kirche Ausgetretenen 
nicht vorgenommen wird, daß aber gewohnheitsrechtlich die Beerdigung Andersgläubi­
ger bzw. aus anderen Kirchen Ausgetretener vorgenommen wird. 

Die genannte Frage ist auch von untergeordneter Bedeuhmg. Denn selbst wenn inner­
kirchliches Recht von der Art bestünde, daß die einzelnen Kirchen (Religionsgesell­
schaften) es ablehnen, die Beerdigung Andersgläubiger vorzunehmen, ja selbst wenn 
diesbezügliche interkonfessionelle Abmachungen bestünden, so könnten derartige 
Rechtsnormen nur eine sekundäre Bedeutung haben. Sobald nämlich ein Religions­
diener, wenngleich etwa im Gegensatz zum internen Recht seiner Kirche bzw. im 
Gegensatz zu interkonfessionellen Abmachungen, die Beerdigung eines Andersgläubi­
gen bzw. eines aus der Kirche Ausgetretenen auf einem fremden Friedhof vornimmt, 
so kann er nach staatlichem Recht nicht daran gehindert werden. Denn die etwa 
bestehenden kirchlichen Rechtsnormen bzw. interkonfessionellen Abmachungen stellen 
zweifellos im Sinne von Art. 15 StGG eine „innere Angelegenheit" einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft dar, die in den Bereich der kirchlichen 
Selbstverwaltung fällt. Staatliche lngerenz ist in diesem Falle ausgeschlossen. Vor dem 
staatlichen Recht wäre das Unterlassen der Beerdigung eines Andersgläubigen auch 
dann nicht erzwingbar, wenn die Vornahme der Beerdigung gegen innerkirchliches 
Recht verstieße, sofern nur überhaupt die Beerdigung als solche nach Maßgabe der im 
staatlichen Recht genannten Voraussetzungen erfolgt5. Wenn aber schon das staat­
liche Recht an sich keine Erzwingbarkeit einer innerkirchlichen Rechtsnorm vorsieht, 
dann kann um so weniger eine andere Kirche (Religionsgesellschaft) die Einhaltung 
dieser Bestimmungen seitens der anderen Kirche mit staatlichen Zwangsmitteln for­
dern. 

Es ergibt sich also: Wenn und insoweit die Voraussetzungen für die Beerdigung eines 
Andersgläubigen auf einem konfessionellen Friedhof nach Maßgabe des staatlichen 
Rechts gegeben sind, kann auch eine durch den fremden Religionsdiener vorgenom­
mene religiöse Beerdigung innerhalb der beschriebenen Grenzen nicht verhindert 
werden. 

'Amtsblatt für die Evangelische Kirche AB und HB in Österreich, Jg. 1959, Nr. 71; vgl. 
ÖAKR 11/1960, 59 f. 

5 Nach Art. 12 des interkonfessioneJlen Gesetzes vom 25. 5. 1868. 
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